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vorab per email: 

in Sachen Natur 

Potsdam, 27. Juni 2025 

0917/25 vorläufige Stellungnahme, Äußerung und Einwendung der o.g. anerkannten Natur­

schutzverbände zum Bebauungsplan „Photovoltaikanlage Kosilenzien" - Stadt Bad Lieben­

werda 

Ihr AZ: - Ihre Email vom 21.05.2025 

Sehr geehrte  

die im Landesbüro vertretenen anerkannten Naturschutzverbände Brandenburgs bedanken sich 
für die Beteiligung und über.mitteln Ihnen ihre Stellungnahme zum o.g. Verfahren: 

Geplant ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage von 49 ha Größe in der Gemeinde Bad Lieben­
werda, angrenzend an das FFH-Gebiet Gohrische Heide. 

Grundsätzlich befürworten die Verbände d_en Ausbau von Photovoltaikanlagen, um die nationalen 
und internationalen klima- und energiepolitischen Ziele zu erreichen und die Energiewende er­
folgreich und zeitnah umzusetzen. Allerdings muss dies naturverträglich geschehen. Zum Schutz 
von Natur und Landschaft sollten primär die Flächenkapazitäten im Innenbereich (Dächer von 
Wohn-, lnd'ustrie- und Gewerbebauten) ausgeschöpft werden und bevorzugt auf Flächen mit be­
reits vorhandenem hohen Versiegelungsgrad errichtet werden. Derartige Bemühungen sind hier 
nicht zu erkennen. 

Freiflächen-Photovoltaikanlagen stellen aus Sicht des Naturschutzes gemäß§ 14 Abs. 1 BNatSchG 
i.d.R. einen Eingriff in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild dar.· Durch Freiflächen-Photo­
voltaikanlagen werden Lebensräume verändert/zerstört und durch ihre Barrierewirkung für viele 
Tiere Wanderkorridore zerschnitten-. Daraus result_ieren negative Auswirkungen auf die ohnehin 
schon stark gefährdete Biodiversität. Der bereits nachgewiesene Rückgang der Artenvielfalt wird 
durch Lebensraumverluste in Folge von Überbauung weiter vorang�trieben. Die negativen Folgen 
durch den Verlust der Artenvielfalt sind weitaus größer einzustufen als die Folgen des Klimawan­
dels. Daher ist der Schutz der Biodiversität ein Gemeinwohlziel, welches in allen Lebensbereichen 
deutlich stärker Berücksichtigung finden muss.

Der Flächennutzungsdruck in der Region ist stark angestiegen. Konkurrierende Flächennutzer in 
dieser Region sind vor allem Kiesunternehmer, die Landwirtschaft, Windkraftanlagen und 

Landesbüro anerkann­

ter Naturschutzverbände 

GbR 

für 
_
das Land Brandenburg 

Haus der Natur: Innenhof 
lindenstr./Ecke Breite Str. 

• www.landesbuero.de 

Tel.:+49(0)331-2015S SO 
Fax.:+49(0)331-201 55 55 
info@la ndes bu ero .de 

Berliner Volksbank -IBAN: 
DE171009CXXXJ1802435009 
BIC: BEVODEBB 





Zur naturschutzverträglichen Ausgestaltung der Anlage ist eine Selbstbegrünung nicht ausrei­
chend, da so meist nur konkurrenzstarke nährstoffliebende Pflanzen und Schatten- bis Halbschat­
_tenpflanzen dominieren und eine geringe Biodiversität erzielt wird. Daher müssen aktiv seltenere 
und heimische Kraut- und Grasarten eingebracht werden. Daher fordern.wir ein Konzept zur Be­
grünung. der Anlage mit der Einbringung entsprechender Pflanzen, wobei die Kräuter und Gräser 
nach Art und Ant�il dok_umentiert werden müssen. Zudem muss ein·e Förderung se)tener Arten 
�urch fachliche Pflege sowie ein Monitoring und gegebenenfalls Anpassungsmaßnahmen der Be­
grünung erfolgen. 

Um eine Zerschneidung der Landschaft zu verhindern und eine Durchgängigkeit für größere Wild­
tiere zu gewährleisten fordern wir die Anlage eines Wildtierkorridors in Ost-West Richtung. 

Die anerkannten Natürschutzverbände Brandenburgs begrüßen, dass die Versiegelung auf ein 
Mindestmaß begrenzt werden soll, welches maximal 2% der Anlage beträgt. Jedoch würde dies 
einer Versiegelung von 9800 m2 entsprechen, was eine spürbare Erhöhung des Versiegelungsgrads 
darstellen würde. Daher muss auch das genaue Ausmaß der Versiegelung angegeben werden, um 
diese entsprechend zu kompensieren. 

Wir verweisen auf die Vorgaben des MLUK aus 2024, die strikt einzuhalten sind und nachvollzieh­
bar in der Planunterlage abzuarbeiten sind (siehe Anhang 1). Zudem verweisen wir auf den vom· 
NABU aufgestellten Kriterienkatalog (siehe Anhang II), deren Grundsätze für eine naturverträgli-

• ehe Anlagengestaltung wir zu berücksichtigen bitten.

Ortsansässige Mitglieder der Naturschutzvereine machen sich zudem Sorgen darüber, dass die
. Photovoltaikanlage in einem Brandfall die unterirdische Ferngasleitung und die unterirdische Mit­
telspannungsleitung im südlichen Teil des Plangebiets und hätten gerne Informationen zu Siehe�
rungsmaßnahmen bei einem möglichen Brand in Bezug auf die unterirdischen Leitungen.

Wir möchten darauf hinweisen, dass ungefähr zwei Drittel des Plangebiets sich im Wirkungsbe­
reich des raumwirksamen Denkmals des Ensembles der (Einzel)Denkmäler in der Mühlberg�r Alt­
stadt befinden (siehe Anhang III).

Wir bitten um eine weitere Beteiligung in diesem Verfahren. Für den Fall, dass in dieser Sache ein
das Verfahren beendender Bescheid ergeht (Zustimmung, Ablehnung, ·Einstellung), beantragen
wir auf Grundlage von §3 Abs. 1 Ul(j deren Übersendung mit Eingangsbestätigung, vorzugsweise
p_er E-Mail an info@landesbuero.de.

Mit freundlichen Grüßen
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